
985 Vertragssystem

Verteidigungszustand: Kenn
zeichnung einer Situation, in der alle 
Bereiche der Gesellschaft entspre
chend den Erfordernissen eihes 
Krieges umgestellt und geführt wer
den. In der DDR wird gemäß 
Art. 52 der Verfassung der V. von 
der Volkskammer und im Dringlich
keitsfalle vom Staatsrat beschlossen 
und vom Vorsitzenden des Staatsra
tes verkündet. Der V. wird im Falle 
der Gefahr eines unmittelbar bevor
stehenden Angriffs gegen die DDR 
oder im Falle eines bewaffneten 
Überfalls auf die DDR oder in Erfül
lung internationaler Bündnisver
pflichtungen ausgerufen. —<• Gesetz 
über die Landesverteidigung der 
DDR

Vertrag: Willenseinigung zweier 
oder mehrerer Partner durch Ange
bot und Annahme über die Begrün
dung, Änderung oder Aufhebung 
von Rechtsverhältnissen und der da
mit verbundenen gegenseitigen oder 
einseitigen Rechte und Pflichten im 
Rahmen des geltenden Rechts. Die 
verschiedenen Zweige des sozialisti
schen Rechts regeln eine Vielzahl 
von V., die sich nach Ziel, Inhalt und 
Form, der Art ihrer Erfüllung und 
den Folgen bei Verletzung der 
Rechte und Pflichten unterscheiden. 
Wichtige V.sformen sind z. B. die V. 
des —> Völkerrechts zwischen souve
ränen Staaten (—<• völkerrechtlicher 
Vertrag), die V. des —» Staatsrechts 
zwischen Staatsorganen untereinan
der und zwischen Betrieben, Ein
richtungen und Genossenschaften, 
die V. des —*• Wirtschaftsrechts zwi
schen Betrieben zur Erfüllung ihrer 
Planaufgaben, die V. des —<• Arbeits
rechts zwischen Betrieben und Werk- 

1 tätigen und die V. des —» Zivilrechts 
zur Gestaltung der Beziehungen, die 
von den Bürgern zur Befriedigung 
ihrer materiellen und kulturellen Be
dürfnisse mit Betrieben sowie unter
einander eingegangen werden. Die 
rechtliche Wirksamkeit der V. hängt 
von bestimmten Voraussetzungen ab

(z. B. Ratifizierung, Handlungsfä
higkeit der Partner, keine Verstöße 
gegen zwingend vorgeschriebene 
Form-, Genehmigungs- oder Preis
vorschriften). Abgeschlossene V. 
sind entsprechend ihrem Inhalt real 
zu erfüllen. Werden vertragliche Ab
machungen verletzt, können die je
weils dafür vorgesehenen Sanktio
nen angewandt werden.

Vertragssystem: Gesamtheit
rechtlicher Maßnahmen, durch die 
die Kombinate und Betriebe ihre 
wechselseitigen Kooperationsbezie
hungen und ihre Verantwortung für 
die Erfüllung der Planaufgaben auf 
der Grundlage von —► Verträgen ver
wirklichen. In das V. sind mit Aus
nahme von Handwerksbetrieben alle 
Wirtschaftsunternehmen in Indu
strie, Bauwesen, Handel und Ver
kehr sowie Banken, gesellschaftliche 
Organisationen und Staatsorgane, 
soweit sie Partner von Wirtschafts
verträgen sind, einbezogen. Die Be
triebe sind verpflichtet, Wirtschafts
verträge über ihre Beziehungen ab
zuschließen, die die Lieferung von 
Erzeugnissen oder die Durchfüh
rung von Bau- und Montageleistun- 
gen, von wissenschaftlich-techni
schen Leistungen oder sonstigen Lei
stungen zum Gegenstand haben. 
Zwischen wirtschaftsleitenden 
Staatsorganen (Bauämter, Bezirks
wirtschaftsräte u. a.) sowie Kombi
naten werden zur Abstimmung der 
planmäßigen Kooperationsbezie
hungen ihrer Bereiche und Betriebe 
sowie für die Organisation von Er
zeugnisgruppenarbeit Koordinie
rungsverträge abgeschlossen. Die 
Partner von Wirtschaftsverträgen 
sind für die Einhaltung der über
nommenen Verpflichtungen verant
wortlich und können bei Nichtein
haltung materiell in Form von Ver
tragsstrafe und Schadenersatz haft
bar gemacht werden. Die Vertrags
strafe als gebräuchlichste Sanktion 
des V. ist ein in der Durchführungs
verordnung oder im Vertrag im vor-


